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Gemeinde Bidingen Landkreis Ostallgéu
Bebauungsplan ,Trindlweg”

Satzung der Gemeinde Bidingen

for den Bebauungsplan ,Trindlweg”
mit integriertem Grinordnungsplan

Aufgrund
* der 88 2 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB),
* des Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO),
»  der Bayerischen Bauordnung (BayBO),
»  der Verordnung iber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO),

der Verordnung Gber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanzV),

des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG),

*  des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG),

in der jeweils gUltigen Fassung erl@sst die Gemeinde Bidingen folgende Satzung:

§ 1 Raumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich liegt nordlich des Eurischwegs und westlich des Trindlwegs, auf den Grundstiicken bzw.
Teilfléchen der Grundsticke mit der FI. Nrn. 206 (TF), 232, 232/12 und 233 (TF) alle Gemarkung Bidingen.
Das Plangebiet weist eine Gréfie von insgesamt ca. 2,58 ha auf.

Der Planung sind Ausgleichsfléchen auf der FI Nr. 2199/1 (TF), Gemarkung Bidingen, in einem Umfang von
0,16 ha zugewiesen. Maf3geblich ist die Bebauungsplanzeichnung.

§ 2 Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan ,Trindlweg” besteht aus dem nachfolgenden textlichen Teil, dem zeichnerischen Teil mit text-
lichen Festsetzungen und den Verfahrensvermerken (Bebauungsplanzeichnung), jeweils in der Fassung vom
26.11.2025. Dem Bebauungsplan ist eine Begrindung in der selben Fassung beigefigt.

§ 3 Art der baulichen Nutzung

3.1 Das Bauland im réumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Allgemeines Wohngebiet (WA)
im Sinne des § 4 BauNVO, als qualifizierter Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB festgesetzt.

3.2 Das Allgemeine Wohngebiet wird in die Teilgebiete WA-1 und WA-2 unterteilt.
3.2.1 Unter Hinweis auf § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 2 Ziffer 2 Hs. 2 allgemein zuldssigen Schank-

und Speisewirtschaften nicht zuléssig.

3.2.2 Zweit- und Ferienwohnungen sind ausgeschlossen. Wohnnutzung ist als Dauerwohnnutzung durch Personen,
die ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde haben, bestimmt.

3.3 In den Flachen fur die Landwirtschaft richtet sich die Zul@ssigkeit der Bebauung weiterhin nach § 35 BauGB.

8 4 MaB der baulichen Nutzung
4.1 Das MaB3 der baulichen Nutzung wird durch die Grundflachenzahl (GRZ), die Geschossfléchenzahl (GFZ),

die Zahl der Geschosse und die Héhe der baulichen Anlagen bestimmt, es gelten die Festsetzungen in der
Planzeichnung und Tabelle in § 9 Abs. 1 dieser Satzung.
Die Regelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf angewandt werden.

4.2 Fir die einzelnen Bauplétze gilt zudem eine Mindestgrundfléche von 60 m? fir Wohngebéude.
Die Baugrundsticke diiffen bei Einzelhausbebauung nicht weniger als 450 m2 und bei aneinander gebauten
Bauweisen mindestens 325 m? je Teilhaus aufweisen.

4.3 Die angegebenen stédtebaulichen Werte gelten als Obergrenze.

4.4 Die Wohneinheiten (WE) werden je Wohngebéude beschrankt:
WA-T: maximal zwei WE
WA-2: maximal neun WE

§ 5 Bauweise / Stellung der Gebdude / Grundsticksgréfle

5.1 Die Bauweise geméf § 22 Abs. 2 BauNVO wird nach Teilgebieten wie folgt néher bestimmt:
WA-1 und WA-2: nur Einzelhduser und Doppelhéuser in offener Bauweise zuléssig.
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Die Uberbaubare Fléche wird durch Baugrenzen bzw. Baulinien bestimmt.
GemaB § 23 Abs. 3 BauNVO kann die Baugrenze um bis zu 1,50 m fir einzelne Gebdudeteile wie bei-
spielsweise Vordach, Dachiberstand, Lichtschacht, Treppenstufen u. dgl. Gberschritten werden.

Es gelten die Abstandsfléchenregelungen nach Art. 6 BayBO fir Wohngebiete mit 0,4 H.

8 6 Garagen / Stellplétze / Nebengebédude

Garagen, Nebengebéude und Stellpléitze dirfen auch aulerhalb der durch Baugrenzen bestimmten tber-
baubaren Fladchen, jedoch nicht in den festgesetzten Grinfléichen oder in Bereichen von Sichtdreiecken, er-
richtet werden.

Benachbarte Garagen entlang einer gemeinsamen Grenze sind als Grenzgaragen geméaf Art. 6 Abs. 6
Satz 3 BayBO zu errichten. Sie sind in gestalterischer Hinsicht aufeinander abzustimmen (z.B. Héhe, Traufe,
Dachneigung und dgl.). Der Dachiberstand darf bei dieser Grenzbebauung zur Grundstiicksgrenze hin bis
auf 0,00 m verkirzt werden.

Stellplétze sind in ausreichender Anzahl auf dem jeweiligen Grundstick zur Verfigung zu stellen. Pro Wohn-
einheit (WE) sind mindestens zwei Stellpldtze nachzuweisen. Sie missen jederzeit und einfach zu erreichen
sein. Die Eingangs- und Zufahrisbereiche sind als offene Hofrdume ohne Einfriedung zur Strafle zu gestalten.

Garagen haben einen Abstand von 5,00 m zur Hinterkante Strafe einzuhalten (= Stellplatztiefe). Carports
haben einen Abstand von mindestens 3,00 m zur Hinterkante Straf3e einzuhalten.

Die Hoéhenlage von Garagen und Nebenanlagen sind nicht von der festgesetzten maximalen OK FFB EG
gem. § 9.1 der Satzung betroffen.

Fir Garagen und Nebenanlagen sind Décher in der Dachneigung des Hauptgebdudes, oder geringerer
Dachneigung zuléssig. Es sind Sattel- oder Flachddcher zuléssig. Pultddcher sind nur zuléssig, wenn an das
Hauptgebdude gebaut wird und die héhere Seite an dieses anschlieBt. Dachbegrinung ist zuléssig.

Im WA-1 sind Garagen im Keller unzuléssig.
Im WA-2 sind Tiefgaragen im Keller und ihre Zufahrten zuléssig.

8§ 7 Griinordnung

Die nicht Uberbauten Flachen der Baugrundstiicke sind in landschaftsgerechter Art und Weise mit heimischen
Geholzen zu bepflanzen, zu begrinen und zu unterhalten. Je Baugrundstick sind je 300 m2 angefangener
Grundsticksflache so mindestens ein Baum im Hochstamm bzw. zwei Obstb&ume im Halbstamm oder fonf
Straucher nach Pflanzliste zu pflanzen. Die Pflanzgebote nach Planzeichnung sind hierauf anrechenbar.

Die in der Bebauungsplanzeichnung dargestellten und festgesetzten Mainahmen sind zu beachten, wobei
sich durch die konkreten Vorhaben mit ihren Einfahrtsbereichen Verschiebungen ergeben kénnen. Von den in
der Planzeichnung festgesetzten Pflanzgeboten kann um bis zu 3 m abgewichen werden.

Hinweis: Die Absténde nach Art. 47-50 AGBGB sind einzuhalten. Die mit ,*” markierten Arten fallen unter
das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG).

Die Anpflanzung der privaten Grinflachen hat spétestens drei Jahre nach Baubeginnanzeige der Gebéude
zu erfolgen. Séamtliche Pflanzungen sind vom Grundstickseigentimer im Wuchs zu férdern, zu pflegen und
vor Zerstérung zu schitzen. Ausgefallene Pflanzen sind umgehend zu ersetzen.

Fur die éffentliche Grinfléche sind Pflanzgebote fir eine zweireihige Ortsrandeingriinung vorgegeben:
Zwischen den Baumstandorten, die mindestens 4 m von der landwirtschaftlichen Fléche zurickversetzt zu
pflanzen sind, sind jeweils 12 m Stammabstand zuhalten und die Bereiche zwischen den Bdumen mit zweirei-
hig Stréiuchern mit mindestens 1 Strauch je m2. Fir diese Pflanzungen sind gebietseigene Gehélze aus der
Pflanzliste zu wéhlen.

Pflanzliste (Gehdlzarten und Mindestqualitéten)

Béume (2. Wuchsklasse)
Mindestpflanzgréfie: Hochstamm oder Stammbusch 2x v.m.B. $t-U 12-14 cm

Acer campestre - Feldahorn*
Carpinus betulus - Hainbuche*
Prunus avium - Vogelkirsche*
Prunus padus - Traubenkirsche
Sorbus aria - Mehlbeere
Sorbus aucuparia - Vogelbeere
Obstbdume
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MindestpflanzgréBe: Halbstamm St-U ab 6 cm, Hochstamm St-U 10-12 cm

Apfe|: Berner Rosenapfel, Brettacher, Kaiser Wilhelm, Klarapfel, Maunzenapfel,
Roter Boskop, Schéner von Herrnhut, Wettringer Taubenapfel

Birnen: Alexander Lukas, Gellerts Butterbirne, Gute Graue,
Oberdsterreichische Weinbirne, Schweizer Wasserbirne

Zwetschge: Hauszwetschge, Wangenheimer Frihzwetschge

Arenliste Stréucher
Mindestpflanzgréfie: 2xv H, 60 — 100 cm

Kornelkirsche
Roter Hartriegel
Haselnuss
Liguster
Heckenkirsche

Cornus mas

Cornus sanguinea

Corylus avelana

Ligustrum vulgare

Lonicera xylosteum

<Prunus spinosa gestrichen>
Salix caprea

Sambucus nigra

Viburnum lantana

Viburnum opulus

Sal-Weide
schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball

Gemeiner Schneeball

7.6 Zusétzlich kommen standortgerechte Arten und Sorten von Wildstrduchern und Wildrosen in Betracht. Aus

naturschutzfachlichen Grinden sind fremdléndische Gehélze sowie rot- und gelblaubige bzw. blaunadelige
Gehdlze innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen.

8§ 8 Eingriff und Kompensation

8.1 Kompensationsbedarf FI. Nrn. 232 und 232 / 12 (TF)
BNT Bedeutung |Wertp./ m?2  |Flache in m2  |Beeintr.-F.  |Plan.-Faktor |Wertpunkte
G11 Intensivgrinland gering 3 15.000,00 0,35 -0,1 14.175,00
8.2 Kompensation
Es wird eine Teilfléche der FI. Nr. 2199/1, Gemarkung Bidingen mit insgesamt 1.575 m?2 dem Bebauungs-
plan zugeordnet. Die Gestaltung / Pflege erfolgt geméf dem Pflege- und Entwicklungsplan, der Bestandteil
des Bebauungsplanes ist.
Entwicklungsziel: Intensivgrinland (G11, 1.575 m?2) mit im Bestand 4.725 Wertpunkten wird zu einem Wald-
mantel mit artenreichem Saum (W13, 520 m? / K133, 1.055 m?) mit 18.900 Wertpunkten.
Nettoaufwertung 14.175 Wertpunkte.
8§ 9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen / Gestaltung der Gebdude
(8§ 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO)
9.1 Fir das Bauland werden nachfolgende Bestimmungen getroffen:
Gebietsteil Wandhshe (WH) Dachneigung, -Form | Anzahl der Vollgeschosse | Firsthhe (FH)
WA-1 6,00 m 25°-35° SD I 9,50 m
Alternative 6,50 m 15°-24°,SD I 9,20 m
WA-2 7,00 m 15°-35°, SD [1+D 10,00 m
Definition

WH = maximale Wandhéhe; Definition: senkrechte Entfernung von OK FFB EG zur Oberkante Dach-
haut in senkrechter Verléngerung der traufseitigen Auflenwand.
(Maximalwerte fir die Héhenlage OK FFB EG der Hauptgebéude geméB Anlage zur Satzung —
Bauplatzhéhen, Tabelle, Spalte 2)
Als Ausnahme kann eine Hohere OK FFB EG zugelassen werden, sofern dies fir die Entwdéisse-
rung im Freispiegel erforderlich ist und die mittlere Héhe der OK Asphalt der Hinterkante Strafle
entlang des Baugrundstiicks zzgl. 0,40 m nicht Gberschritten wird.

FH = maximale Firsthéhe: senkrechte Entfernung von OK FFB EG zur Oberkante First

SD = Satteldach, gleichschenklig

[l = maximal zwei Vollgeschosse

[1+D = maximal drei Vollgeschosse, wobei im 2. OG ein Dachgeschoss auszuprégen ist

9.2 Fir Hauptgebdude sind nur gleichschenklige Satteldécher zuléssig; die Dachflachen sind rechteckig auszu-
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bilden. Negative Dacheinschnitte sind unzuléssig. Fir untergeordnete Bauteile (Windfang, erdgeschossige
Anbauten u. dgl.) sind auch andere Dachformen zuléssig.
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Die Dacheindeckung hat mit kleinteiligem Bedachungsmaterial zu erfolgen. Als Farbe fir Dachplatten sind
nur ziegelrote bis rotbraune sowie betergrave-bis anthrazitgraue Farben zuléssig. Fir Solarenergieanlagen
sind auch dafir erforderliche andere Farbgebungen zuldssig. Dachbegrinung ist zuldssig. Wintergérten, Ter-
rasseniberdachungen und untergeordnete Vorddcher dirfen andere Ausfihrungen aufweisen.

Als &rtliche Bauvorschrift nach Art. 81 BayBO gilt:
Die-meximeale-Giebelbreite-betrégt-meximal 13- Die Traufseite muss bei Gebduden in offener Bauweise

mindestens 15% ldnger sein als die Giebelseite.

Fur die Dachaufbauten gilt:

Dachaufbauten sind bei Gber 28° Dachneigung zuléssig und sofern das oberste Geschoss als Dachgeschoss
ausgebildet ist. Zuléssig ist maximal ein Quergiebel pro Dachseite, alternativ max. zwei typgleiche Dachgau-
ben pro Dachseite; der Abstand der Dachaufbauten von der Giebelwand betrégt mindestens 2,00 m. Der
First des Dachaufbaus muss mindestens 0,50 m unter dem First des Hauptdaches liegen.

Hauptgebdude missen eine Wandhshe von mindestens 4,75 m aufweisen.

Der Dachiberstand fir Hauptgebéude betréigt mindestens 0,60 m;
Abschleppungen Gber Freisitz, Hauseingang und Balkonen, auch als angesetzte Pultdécher, sind erlaubt.

Bei der AuBengestaltung sind nur verputzte Fassaden mit hellem Anstrich zugelassen; desgleichen Bauteile
aus Holz. Grelle oder Leuchtfarben dirfen nicht verwendet werden. Zuléssig sind auBerdem Gebéude in
Holzbauweise und mit Holzverschalung verkleidete Massivbauten. Soweit Solarenergieanlagen auf der Dach-
flache montiert werden, sind sie harmonisch auf die Dachfléche zu integrieren; Konstruktionen sind nur
dachparallel und diese bis max. 0,15 m Gber der Dachfléche zuléssig und mUssen niedriger als der Dachfirst
sein.

Unterirdische Gebdudeteile sind wasserdicht und auftriebssicher auszufihren.

& 10 Einfriedungen / Freifléchengestaltung / Oberfldchenwasser

Einfriedungen dirfen eine Héhe von 1 m zur Strafle zugewandten Seite nicht Gberschreiten.

Garageneinfahrten dirfen pro Grundstick héchstens 6,00 m breit (Hinterkante Straf3e) sein. Das anfallende
Oberflachenwasser darf nicht auf dffentliche Verkehrsflachen abgeleitet und muss auf dem eigenen Grund-
stick bewdltigt werden.

Kfz-Stellplétze sind wassergebunden oder mit Pflaster herzustellen.

Aut die Befestigung von Hof- und Parkfléchen, z.B. mittels durchgehenden Asphaltbelags, ist zu verzichten.
Fir diese Flachen ist eine Befestigung bzw. Gestaltung mit ausreichender Wasserdurchléssigkeit (z.B. humus-
oder rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, ggf. auch sandgeschlémmte Kies- oder Schotterdecke oder eine
Kombination verschiedener Befestigungsarten) zu wéhlen.

Hinweis: Bauherren wird empfohlen, auf die Informationsangebote der Ministerien, wie z.B. die ,Hochwas-
serschutzfibel - Objektschutz und bauliche Vorsorge” des Bundesministeriums fir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen, zur Hochbauplanung zuriickzugreifen.

Verénderungen der Geldndeoberfldche dirfen nur in dem zur Durchfihrung des Bauvorhabens erforderli-
chen AusmaB ausgefihrt werden. Die natirliche Geléndeoberfléche ist weit maglichst zu erhalten, dies gilt
insbesondere fir den Bereich zum Nachbargrundstick. Gelédndeverénderungen sind zum Nachbargrund-
stick auf das natirliche Gelénde zuriickzufihren. Geléndeverénderungen sind nur zur Angleichung an die
Hohe des Nachbargrundstiicks an der Grundsticksgrenze bzw. die erschliefende Strafe zuléssig.

Der Anteil der versiegelten Fléchen ist so gering wie méglich zu halten. Je Baugrundstiick sind pro angefan-
gene 100 m? Grundstiicksfléche mindestens 0,4 m3 Auffangvolumen einzurichten. Auf Grund der schlechten
Versickerungsfahigkeit des Untergrunds nicht versickerbares Oberfléchenwasser kann dariber gedrosselt in
den gemeindlichen Regenwasserkanal eingeleitet werden. Wild abflieBendes Wasser darf nicht in benachteili-
gender Weise auf unterliegende Grundstiicke gelangen (§ 37 WHG). Die Grundstiickseigentimer haben da-
fir Sorge zu tragen.

§ 11 Werbeanlagen

Werbeanlagen dirfen durch Gréfle und Gestaltung nicht aufdringlich wirken und das Orts- und Landschafts-
bild nicht wesentlich stéren, auffallende Leuchtfarben dirfen nur untergeordnet Verwendung finden.

Werbeanlagen auf dem Dach und solche, die ausschlieBlich auf die freie Landschaft hin ausgerichtet sind,
sind unzuld@ssig. Sonstige Werbeanlagen in Form von Firmennamen und —logos sind mit einer Héhe von
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0,80 m zuléssig. Ihre Hohenlage ist auf 3,00 m (Oberkante Werbeanlage Gber dem Gelénde) zu beschrén-
ken.

§ 12 Immissionsschutz

Bei der Errichtung von Luftwédrmepumpen sind die folgenden Mindestabsténde zu dem néchsten Wohnge-
béude einhalten:
Schallleistungspegel der Wérmepumpe Lwa in dB Mindestabstand in m
45 4
50 7
55 13

Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Warmepumpe (Kompressor und Ventilator). Wérme-
pumpen mit héheren Schallleistungspegeln sind nicht zul@ssig. Die Einhaltung ist im Bauantrag nachzuwei-
sen.

& 13 Hinweise und Empfehlungen

Landwirtschaftliche Emissionen

Der Besitzer und Bebauer des Grundstiicks hat die landwirtschaftlichen Emissionen (Lérm-, Geruchs- und
Staubeinwirkungen) entschédigungslos hinzunehmen. Besonders weisen wir darauf hin, dass mit zeitweiser
Larmbel@stigung — Verkehrsldrm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch vor 6:00 Uhr morgens zu
rechnen ist. Zudem sind sonstige Lérmbeeintrdchtigungen jeglicher Art, z.B. wéhrend der Erntezeiten auch
nach 22:00 Uhr abends zu dulden.

Denkmalpflege

Fur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaub-
nis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigensténdigen Erlaubnisverfahren bei der zustén-
digen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist. Sofern bei der Prifung der Denkmalvermutung kei-
ne Erhaltung von Bodendenkmalsubstanz festgestellt wird, gelten die Regelungen gem. Art. 8 BayDSchG.

LA 8 Abs. 1 BayDSchG:

Wer Bodendenkmdiler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziglich der Unteren Denkmalschutzbehdrde oder
dem Landesamt fir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentimer und der
Besitzer des Grundstiicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt ha-
ben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die ibrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu
dem Fund gefihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhdlinisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unfer-
nehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:

Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige
unverdndert zu belassen, wenn nicht die Unfere Denkmalschutzbehdrde die Gegenstinde vorher freigibt
oder dlie Fortsetzung der Arbeiten gestattet. ”

Zu verstdndigen ist das Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege (BLfD), Dienststelle Thierhaupten, Kloster-
berg 8, 86672 Thierhaupten, Tel. 0827118157-0; Fax 0827118157-50;
E-Mail: DST_Thierhaupten@blfd.bayern.de oder die zusténdige Untere Denkmalschutzbehérde.

Abfallentsorgung
Soweit Grundstiicke nicht unmittelbar an Straflen angrenzen, die von Millfahrzeugen angefahren werden,

sind die Milltonnen aus diesen Grundstiicken an die anfahrbare Strale zur Leerung aufzustellen.
Altlasten und Bodenschutz

Altlasten:

Der vorliegende Bebauungsplan fir das Gebiet wurde in Bezug auf Altlasten und Altablagerungen Gberprift.
Nach den bei der Unteren Bodenschutzbehérde vorliegenden Unterlagen befinden sich im Geltungsbereich
des Planes keine altlastverdéchtigen Ablagerungen.

Schutzgut Boden:

Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbei-
ten anféllt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgeméf und schad-
los zu entsorgen. Hieriber sind Nachweise zu fihren und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.

Bei den notwendigen Erdarbeiten ist der Sicherung des Oberbodens besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken. GemaB § 202 BauGB ist der Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schitzen.
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13.5 Versorgungsleitungen
Vor Beginn von ErschlieBungsmafBinahmen ist rechtzeitig mit den jeweiligen Mafinahmentragern Verbindung
aufzunehmen. Bei PflanzmaBinahmen (Wurzelraum) sind die jeweiligen Vorschriften der Mainahmentréger zu
beachten.

13.6 Barrierefreiheit:
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der ErschlieBungsplanung des Baugebietes Voraussetzungen zur Barrie-
refreiheit zu schaffen sind. Fir jede gemdf Art. 48 BayBO erforderliche barrierefreie Wohnung ist je ein bar-
rierefreier Stellplatz vorzusehen. Diese Stellplétze missen von den baulichen Anlagen auf kiirzestem Wege
stufenlos erreichbar sein, mindestens eine Breite von 3,50 m sowie eine Lénge von 7,50 m aufweisen sowie
Uberdacht sein. Sie sind geméfl DIN 18040-2 anzulegen und besonders zu kennzeichnen. Abweichungen
von dieser Satzung regeln sich nach Art. 63 BayBO.

13.7 Niederschlagswasser
Bei der Niederschlagswasserentsorgung ist das DWA-Merkblatt M 153 zu beriicksichtigen.
Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) mit den dazugehérigen technischen Regeln —
TRENGW in Verbindung mit dem DWA Arbeitsblatt A 138-1 ist zu beachten.

8§ 14 Inkrofttreten

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Satzung, der Bebauungsplanzeichnung und der Begrindung, jeweils in
der Fassung vom 26.11.2025, tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Bidingen, den

Franz Martin, Erster BUrgermeister

Anlagen:
Rasel & Tochter, Arbeitsgemeinschaft fir Landschaftsékologie und Forstingenieurwesen, Schmiechen:
*  zur Safzung: Plege und Entwicklungsplan fir Kompensationsflachen Fl. Nr. 2199/1 (Teilfléche), Gemar-
kung Bidingen, Stand 25.06.2025 — M 1:2000
*  zur Begrindung: Einstufung Biotop- und Nutzungstyp nach Biotopwertliste zur Anwendung der Bay-
KompV: Kartierung neue Eingriffsflache Fl. Nrn. 232 und 232/12 (TF) und Kompensationsfléche FI. Nr.
2199/1 (TF), alle Gemarkung Bidingen
ICP Geologen und Ingenieure fir Wasser und Boden, Altusried: Baugrunduntersuchung zur ErschlieBung Bauge-
biet ,Trindlweg”, Untersuchungsbericht Nr. 251001 vom 13.11.2025
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Anlage zur Satzung — Bauplatzhdhen

Bauplatz Nr. OK FFB EG max.
[m NHN]

1 766,3
2 766,7
3 767,0
4 767,3
5 767,5
19 768,0
6 766

7 766,5
8 766,9
9 767,3
10 765,9
11 766,5
12 767,0
13 767,3
14 766,0
15 766,4
16 766,8
17 767,0
18 767,3

Fir jeden Bauplatz gilt die OK FFB EG max. nach Spalte 2 (es gilt der Bauplatz nach Parzellierungsvorschlag auf
dem mindestens 50% des Hauptgebdudes zu liegen kommt).

Fur die Ausnahme gilt ist die Maximalhéhe definiert auf das konkrete, zur Genehmigung relevante Baugrund-
stiick entlang der Hinterkante Strafle, im Mittel, zzgl. 0,40 m.
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Begrindung

1. Lage und Geltungsbereich

Der Geltungsbereich liegt nérdlich des Eurischwegs auf den Grundstiicken bzw. Teilfldchen der Grundsticke mit
der Fl. Nrn. 206 (TF), 232, 232/12 und 233 (TF) alle Gemarkung Bidingen. Das Plangebiet weist eine Grofie
von ca. 2,58 auf.

Siehe auch untenstehende Abbildung 1. MaBgeblich ist die Bebauungsplanzeichnung.
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Abbildung 1 Geltungsbereich der gegenstandlichen Bauleitplanung, unmafstéblich

2. Veranlassung

Im Nordosten der Gemeinde Bidingen sollen Wohnbaufléchenausweisungen erfolgen, um den Bedarf an zusétz-
lichen Wohnungen im Gemeindegebiet besser decken zu kénnen. Nach den Fléchen- und Entwicklungsbetrach-
tungen der Gemeinde ist an der gegebenen Stelle sowohl die Infrastruktur als auch das Umfeld geeignet, um
die Siedlungsflache fir Wohnbau langfristig tragbar und mit geringem Aufwand kurzfristig entwickelbar zur Rea-
lisation zu bringen. Ausschliefilich durch Bauliicken und InnenentwicklungsmaBBnahmen ist dem zusétzlich zu er-
wartenden Bevélkerungsanstieg in der Region nicht zu begegnen. Der stetig steigende Druck auf den Woh-
nungsmarkt kann nur mit zusatzlicher Bautatigkeit entlastet werden. Diesen Bautatigkeiten soll zur stédtebauli-
chen Ordnung und Genehmigungsfahigkeit an der gegebenen Stelle ein Rahmen gegeben werden.

3. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen

3.1 Regionalplan und Landesentwicklungsprogramm (LEP)

GemdfB § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpléne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese Ziele sind im
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2023) und im Regionalplan der Region Allgéu (16) dargelegt.

Die wesentlichen Zielaussagen betreffen folgende Bereiche:

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP):

3. Siedlungsstruktur
3.1 Fléchensparen (G)
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3.2 Innenentwicklung vor AuBienentwicklung (Z): In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-
wicklung vorrangig nutzen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfigung
stehen.

(Z) Neue Siedlungsfléchen sind in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen.

Regionalplan der Region Allgéu (RP 16):

BV 1.3 Abs. 4 (Z): Zersiedelung der Landschaft entgegenwirken; Neubaufléchen in Anbindung an bestehende Sied-
lungseinheiten ausweisen

Bidingen liegt gemaf Landesentwicklungsprogramm im sogenannten allgemein ldndlichen Raum und ist eine
Einzelgemeinde mit besonderem Handlungsbedarf. Gemaf Regionalplan der Region Allgéu liegt Bidingen im
sogenannten landlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maf3e gestérkt werden soll.

Ostlich des Plangebietes liegt das Wasserwirtschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. H 37 zur Sicherung des Hochwas-
serabflusses, Jengen bis Bidingen. Dieses hat aber einigen Abstand zum Plangebiet, eine Gefédhrdung durch
Hochwasser ist fir das Plangebiet nicht zu erwarten.

Ostlich des Plangebietes liegt auBerdem das landschaftliche Vorbehaltsgebietes Nr. 2 ,Singoldniederung, &stli-
che Hange und Walder”, Lkr. Ostallggu (RP 16 B 12.1 (Z) i. V. m. RP 16 Karte 3 ,Natur und Landschaft”). Der
Geltungsbereich liegt jedoch innerhalb der Siedlungsgrenzen und damit weit entfernt von dem genannten Vor-
behaltsgebiet.

Sonstige Ziele und Grundséitze werden durch den Bebauungsplan nicht berGhrt. Zur Bereitstellung von dringend
benstigtem Wohnraum werden im Anschluss an bestehende Wohngebdude Baufldchen ausgewiesen. Aus dem
Arten- und Biotopschutzprogramm Ostallgéu ist zu entnehmen, dass keine Konflikte mit dem gegensténdlichen
Planvorhaben bestehen.

3.2 Fléchennutzungsplan

Abblldung 2 Ausschnitt des Fléchennutzungsplanes der Gemeinde Bidingen, unmoBsTobllch

Die Gemeinde Bidingen besitzt einen wirksamen Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan. Der
Geltungsbereich des Plangebietes ist derzeit bereits als Wohnbaufldche mit Eingrinung nach Westen dargestellt.
Die Flache fur die Landwirtschaft wird beibehalten und planungsrechtlich gesichert. Eine Anderung des Fléchen-
nutzungsplanes ist damit nicht notwendig.
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3.3 Schutzgebiete

Innerhalb des Planbereiches sind keine zu beachtenden Schutzgebiete (FFH-Gebiete) oder kartierten Biotopfla -
chen gegeben.

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde erkannt, dass es keine beachtenswerten Zusammenhénge mit amtli-
chen Biotopen und Erkenntnisse aus dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) gibt. Im Plangebiet selbst
befinden sich auch keine besonderen Flachen wie landschaftliches Vorbehaltsgebiet, Naturschutzgebiet, Wald
oder sonstige Schutzflachen.

Auch bei der Uberprisfung der speziellen artenschutzrechtlichen Belange wurde festgestellt, dass von amtlich
durchgefihrten Kartierungen (Biotopschutz-, Artenschutz- und Amphibienschutzkartierung sowie Wiesenbriterku-
lisse) keinerlei spezielle oder schutzwiirdige Arten innerhalb des Plangebietes vorzufinden sind.

3.4 Alternative Planungsméglichkeiten

Das Plangebiet ist an drei Seiten von bestehender Bebauung umgeben, die westlich und &stlich des Plangebiets
weiter in den AuBBenbereich ragt, als die gegensténdliche Planung. Dies macht das Plangebiet grundsétzlich sehr
gut geeignet. Aus diesen Griinden erscheint die gegensténdliche Standortwahl ginstig. Die Gemeinde hat zu-
dem begleitend und fir kiinftige Entwicklungen eine Aufstellung der Wohnbaufldchenpotenziale im Verwaltungs-
gebiet erstellt und die gegensténdliche Flachenauswahl begriindet. Es wurden darin die Bauliicken und Potenzia-
le in Bidingen, einschlieflich der relevanten Ortsteile (Bernbach, Geislatsierd, Ob, Tremmelschwang) betrachtet.
Nur, wenn alle Potenzialfléchen im Gesamten vollstéindig und mit optimierter Struktur entwickelt werden, kénnen
die Bedarfe fir Wohnbaufléchen abgedeckt werden. Hierfir sind Gber die gegensténdliche hinaus weitere Bau-
leitplanungen erforderlich. Die Bemihungen der Gemeinde, innerériliche Baupotentiale zu aktivieren waren
auch in jingerer Zeit und trotz des Drucks auf Wohnraum, nicht mit gesteigertem Entwicklungswillen seitens der
Eigentimer quittiert worden. Sofern Uberhaupt Reaktionen erfolgten bewegte sich das bekundete Bau- oder Ver-
kaufsinteresse von eher unsperzifischen, rein verbalen Skizzierungen bis zu zuriickhaltendes Abwarten. Stédtebau-
lich vertretbare Entwicklungsbekundungen im Zuge des ,Bauturbos” liegen ebenfalls keine vor.

Alternativ zu der groBzigigeren Baufléchenwahl wéren kleinteiligere Baugrenzen fur Einzelhduser méglich gewe-
sen, die jedoch zwangsweise zu energetisch und fldchentechnisch schlechteren Wohnunsbaulésungen gefihrt
hatten. Starker gebindelter Mehrgeschosswohnungsbau mit héheren Geschosszahlen ist hingegen weder von
den sozialen Strukturen oder dem Landschaftshild noch fir die ortstypischen Bauweisen gedeckt.

4. Bestand

4.1 Geologie

GeméB Ubersichtsbodenkarte, MaBstab 1:25.000, des Umweltatlas Bayern finden sich im Plangebiet Vorherr-
schend Braunerde, gering verbreitet Parabraunerde aus kiesfGhrendem Lehm (Deckschicht oder Jungmoréine)
Uber Schluff- bis Lehmkies (Jungmordne, carbonatisch, kalkalpin geprégt)”

Geméf Bodenschétzungsibersichtskarte, Mafstab 1:25.000, des Umweltatlas Bayern finden sich im Plangebiet
lehmige Béden mittlerer Zustandsstufe mit sehr guten Wasserverhdlinissen. Laut der Hydrologischen Ubersichts-
karte, MaBstab 1:200.000, des Umweltatlas Bayern ist die Wasserdurchléssigkeit méBig bis gering.

4.2 Landschaft

Der Bebauungsplanbereich liegt auf intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flachen. Auf nach Norden leicht an-
steigendem Gelénde mit Hdhen um 766 — 767 m.

Durch die bisherige landwirtschaftliche Nutzung und die spérliche Begriinung des Planungsgebietes zeigt sich
das Areal verhéltnisméBig arm an Gliederungselementen und die Orislage ist hier bisher nicht eingegriint.

4.3 Infrastruktur

In der Gemeinde Bidingen sind die wesentlichen Versorgungseinrichtungen fir Guter des téglichen Bedarfs, wie
bei einer Gemeinde dieser Gréfenordnung Gblich, vorhanden. Die weitere Bedarfsdeckung fir Giter des geho-
benen Bedarfes und in sozialer und kultureller Hinsicht findet in umliegenden Stédten wie Marktoberdorf, Kauf-
beuren oder Schongau oder den umliegenden Nachbargemeinden statt. Die dffentliche Verkehrsanbindung er-
folgt tber Busse des OPNV.

4.4 ErschlieBung / Verkehr

Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an das Ortsnetz gesichert. Die anfallenden héuslichen Abwésser sind
an die Kanalisation anzuschlieBen. Die Einwohnergleichwerte sind ausreichend groff dimensioniert.

Das Plangebiet wird Gber den Eurischweg und den Trindelweg erschlossen. Uber diese besteht Anschluss an die
Bernbacher StraBe und die KreisstraBe OAL 4. Uber diese besteht Anschluss an das Gberregionale Verkehrsnetz.
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Der auszubauende Trindlweg wird mit zwei Wendehammer-StichstraBBen versehen. Der westlich im Geltungsbe-
reich gelegene Feldweg wird durch Fuf3- und Radwegstreifen mit den StichstraBen verbunden.

4.5 Nutzungen

Das Bebauungsplangebiet ist derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. In Sidwesten des Plangebietes findet sich
ein bestehendes landwirtschaftliches Gebaude, sidlich schlieBen Wohnbauten an. Im Osten folgen auf landwirt-
schaftlichen Fluren Hofstellengebdude, im Westen hingegen vorwiegend gewerbliche Nutzungen.

4.6 Denkmalpflege

Ostlich des Plangebiets liegt das Bodendenkmal mit der Aktennummer D-7-8130-0041. Es wird als Kérpergra-
ber des frihen Mittelalters beschrieben. Die Darstellungen des FNP sind diesbeziglich zwischenzeitlich veraltet.

4.7 Altlasten/Bodenschutz

Altlasten: Es liegen keine Hinweise auf Altlasten vor.

Schutzgut Boden: Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der
bei Bauarbeiten anféllt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgeméf3
und schadlos zu entsorgen. Hieriiber sind Nachweise zu fihren und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.
Bei den Baumafinahmen anfallender Bodenaushub ist vor seiner Entsorgung zu untersuchen.

5. Planung

5.1 Erschlieffung
5.1.1 Verkehrliche ErschlieBung

Das Plangebiet wird Gber den Eurischweg und den Trindlweg erschlossen. Der Trindlweg wird nach Norden aus-
gebaut und erhdlt zwei Stiche mit Wendehammer (R=6m) nach Westen. Um die beiderseits jeweils vier bis funf
neu entstehenden Grundstiicke zu erschlieBen wurden Straflenstiche vorgesehen. Fir Geb&udegriindungen und
unter der StraBe wird Bodenaustausch fir die Herstellung geeigneter Tragféhigkeitseigenschaften erforderlich.
Zundchst ist kein Ausbau der westlichen Straflenachse, sondern nur als FuBB- und Radwegverbindung vorgese-
hen. Ein zusatzlicher Ringschluss wirrde zu mehrfachen DoppelerschlieBungen fihren und weniger Wohnbauflé-
che erméglichen. Optional kann die Fortfshrung der Stichachsen bei Bedarf durch geringfiigige Anderungen
nach Westen dennoch umgesetzt werden — vorausgesetzt, der Anschluss Uber den Eurischweg zur Bernbacher
StraBBe wird ertichtigt. Als éffentlicher Grund werden dafir die westlichen Grinflachen vorgehalten. Die bisheri-
ge Breite des Flurstiicks 447/2 liegt bei knapp Uber 5 m. Dieser wird derzeit nur gelegentlich von landwirtschaft-
lichen Fahrzeugen, in der Regel zur Zufahrt auf die Nutzflachen, verwendet.

5.1.2 Kanal — Entwésserung — Oberfléchenwasser — Zisternen

Die ErschlieBung mit Kanal und Wasser erfolgt iber das zu erweiternde Ortsnetz mit zusétzlich eingerichtetem,
gemeindlichen Regenwasserkanal, der per Notiberlauf von den Auffangvolumina auf den Privatgrundsticken
mit bedient werden darf. Die Ableitung der Gebietswasser erfolgt stark gedrosselt in kleinen Schittmengen in
Anschluss an das bestehende bzw. aufzuweitende Kanalsystem nach Westen. Um das Trennsystem zu entlasten,
soll wenig verschmutztes Niederschlagswasser von Dachfléchen, Grundstiickzufahrten und Straflen soweit még-
lich breitfléchig Uber bewachsenem Boden zur Versickerung gebracht werden. Dabei sind die DWA-Richtlinien M
153 und A 138-1 zu beachten.

Es wird zudem die Regenwasserrickhaltung in Relation zur BaugrundsticksgréBe vorgeschrieben und empfoh-
len, die Brauchwasserversorgung hierber zu erméglichen. Zu diesem Zweck werden im Zuge der Erschlie-
BungsmaBnahmen fir die Baugrundstiicke jeweils ca. 3 m® an Regenspeichersystemen eingebracht.

Erfolgen TietbaumaBnahmen, wie Keller oder Tiefgaragen, die eine Barrierewirkung im Grundwasser erzeugen,
werden diese wasserrechtlich als Benutzungstatbestdnde nach § 9 WHG angesehen und bendtigen eine geson-
derte, eigensténdige wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG.

5.2 Art der baulichen Nutzung

Der Bereich der Siedlungsfléchen wird als Allgemeines Wohngebiet geméB § 4 BauNVO festgesetzt. In den defi-
nierten allgemeinen Wohngebieten (Teilgebiete WA-1 und WA-2) wurden die sonst allgemein zuldssigen Schank-
und Speisewirtschaften fir unzuldssig erklart. Der Bereich soll fir den dringen bendtigten Wohnraum entwickelt
werden. Deren Betrieb lauft regelmdBig in Konflikt insbesondere mit den ruhigen Nachizeiten. Andernorts in der
Gemeinde ist genigend Raum fir solche Vorhaben gegeben, die auch gleichzeitig als Begegnungsréume zur
besseren sozialen Einbindung der neu Zugezogenen geeignet sein werden.

Der Ausschluss der Zweit- und Ferienwohnungsnutzung erfolgt in Einklang mit den regelméfig formulierten An-
forderungen der héheren Planungsebene. Hier gilt auch, dass dem Wohnbedarf nur mit tatséchlichen Erstwohn-
sitzen begegnet werden kann, weshalb die Gemeinde diese Einschrénkung auch Gbernommen hat.
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Im Osten und Westen werden Flachen fur die Landwirtschaft gesichert, um den Bedirfnissen der noch vorhande-
nen Landwirte zu entsprechen und diese Bereiche keiner ungeordneten baulichen Entwicklung zu unterwerfen
(z.B. durch Luckenschlisse unter § 34 BauGB).

5.3 MaB der baulichen Nutzung und Bauweise, Gestaltung

Fir das Maf3 der baulichen Nutzung ist nach § 16 Abs. 3 BauNVO stets anzugeben:

* die Grundflachenzahl oder die Gréfie der Grundfléchen der baulichen Anlagen,
+ die Zahl der Vollgeschosse oder die Hohe der baulichen Anlagen, wenn ohne ihre Festsetzung 6ffentliche Be-
lange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeintréchtigt werden kénnen.

Die Gemeinde hat sich fir diesen Bebauungsplan fir die Festsetzung der maximal zuléssigen Grundfléchen-
und Geschossflachenzahl entschieden. Diese sind der Planzeichnung zu entnehmen. Die maximale Anzahl der
Vollgeschosse wird auf zwei Geschosse begrenzt. Zusétzlich wird die Wandhéhe begrenzt, siehe Tabelle Ziffer 9
Abs. 1 der Satzung. Diese wurde gewdhlt, dass beispielsweise bei den ortsiblichen Giebelbreiten bis 13 m sinn-
volle Gebé&udeformen entwickelt werden kénnen. Die Ausrichtung der Gebdude ist nur fir die Gufiere und die
innere Bauzeile in Nord-Siid vorgegeben. Im WA-2 und im mittleren Gebietsteil sind zur ErschlieBungsstrafe
parallele und auch dazu orthogonale Ausrichtungen des Hauptfirstes erméglicht. Giebelseiten sind Ublicherwei-
se kirzer als die Traufseite, sodass der Gesamtgebdudeeindruck nicht quadratisch ausfallt.

Die Gemeinde hat sich zudem dafir entschieden, fir Wohngebdude eine Mindestgrundfléche festzusetzen. Sie
mdochte die in Anspruch genommenen Fléache in angemessener Weise genutzt wissen und das nicht vermehrbare
Gut der Flache schonen. Insbesondere ,tiny houses” entsprechen nicht dem dérflichen Umfeld und sind nicht for
Grundsticke neuer Baulandausweisungen gedacht, sondern fir Restfléichen im bereits verdichteten Innenbereich
- meist stédtischer Umgebungen. Mitsamt dem Augenmerk auf gesunde und sozial vertrégliche Strukturen war
damit ein Mindestwert zu setzen, der auch die bisher eher lockere ortstypische Bebauung bericksichtigt. Eine
spatere Aufstockung — sollte das Gebéude nur einstéckig eingerichtet werden — ist Teil der langfristigen Uberle-
gungen. Grundlage fir den Wert hat die Gemeinde aus den Mindestbedirfnissen einer kleinen Durchschnittsfa-
milie mit 2 Erwachsenen und einem Kind zu je 20 m? pro Person ermittelt. Damit ergibt sich, dass je Baugrund-
stiick das zu planende Gebéude mindestens 60 m2 Grundfléche aufweisen muss.

Die Uberbaubare Flache wird durch Baugrenzen definiert. Garagen, Nebengebdude und Stellplétze dirfen auch
auBerhalb der durch Baugrenzen bestimmten Gberbaubaren Fléchen errichtet werden. Die Baugrenze darf fir
Dachibersténde, Kellerlichtschéchte, Treppenabgénge, Vordécher u. dgl. Vorbauten bis zu 1,50 m Gberschritten
werden. Die Regelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf angewendet werden. Demnach darf die zuléssige
Grundflédche durch die Grundfléchen von Garagen und Stellpldtzen und ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sin-
ne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geléndeoberfléche, durch die das Baugrundstiick le-
diglich unterbaut wird, bis zu 50 vom Hundert Gberschritten werden.

Es wird eine offene Bauweise geméf § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO festgesetzt.

GemaB Satzung werden in Abstimmung mit der ErschlieBungsplanung und dem natirlichen Gelénde Hehenko-
ten fir die maximale OK FFB EG festgesetzt. Fir die Vorbereitung der Entwésserung im Freispiegel, wurden Ge-
baudekonzepte zu Grunde gelegt, die bei 3 — 3,5 m Uber der geplanten Sohle noch ber den Keller im Freispie-
gel entwdsserbar sind. Abhéngig von der individuellen Gestaltung kann eine Hebeanlage erforderlich werden
(angenommene lichte Kellerhéhe von max. ca. 2,30 m). Je nach Ausfihrung (auch kinftiger Lage der noch
nicht bekannten Hausanschlusspunkte) und Positionierung der Gebdude werden angepasste Umsetzungen der
Abwasserabfihrung empfohlen, um eine Hebeanlage zu vermeiden.

Um ein harmonisches Bild der Bebauung sicherzustellen wird begrenzt, wie weit sich die Bauten aus dem Gelén-
de herausheben dirfen. Beim WA-2 wurde darauf geachtet, dass die maximalen Héhenkoten gleichlautend
sind, um auch léngere Baukérper entlang des Trindlwegs zu erméglichen. Die Anzahl der Wohneinheiten ist hier
ebenfalls hdher angesetzt. Verdichtete Bauformen werden begrifit. Es sollen jedoch Wohnungen entstehen, die
gesunde Wohnverhélinisse sicherstellen und eine angemessen hohe Wohnfléche je Person bereitgestellt sein
(30+ m?2).

In der Satzung unter § 9 Ziffer 1 werden gestalterische Magaben fir die Gebéude festgesetzt, die die Wahrung
des bisherigen Ortsbildes und das Einfigen neuer Vorhaben in die Umgebungsbebauung sicherstellen sollen.

Es sind u. a. Dachform, Dachneigung, Fassadenfarbe und Dachfarbe festgelegt. Fir die Gebédude sind Satteldd-
cher vorgeschrieben. Die Festsetzungen richten sich nach umliegenden Gebguden. Eine sorgféltig abgestimmte
AuBengestaltung des Gebdudes ist fir das Ortsbild wichtig, weshalb fir die Dachfarbe die Gblichen roten (Zie-
gelfarben) bis dunkleren schwarzen Téne (vgl. Farben von Solarmodulen), zuléssig erklért worden sind. Grelle
Fassadenfarben (auBer Weid) oder gar Leuchtfarben wirken befremdlich, insbesondere als Fassadenfarben und
wurden daher ausgeschlossen. Holzfassaden sind regional Gblich und sollen nicht ausgeschlossen sein.

Die Dachneigung wird fir Satteldécher in zwei Varianten fir das WA-1 festgesetzt, die eine Bebauung mit zwei
Vollgeschossen erméglicht und alternativ steile Décher mit geringerer Wandhéhe oder flachere Décher mit etwas
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héherer Wandhéhe erlaubt. Fir das WA-2 wurden héhere stédtebauliche Werte angesetzt und der Spielraum fur
die Dachneigungen vereint, um dreigeschossige Bauweisen zu erméglichen, die beispielsweise auch Mehrge-
schosswohnungsbau benstigt.

5.4 Garagen und Nebengebéude

Die Anzahl der Stellplétze betrifft mindestens zwei je Wohneinheit. Garagen, Nebengebdude und Stellplétze dir-
fen auch auBerhalb der durch Baugrenzen bestimmten Gberbaubaren Fléchen errichtet werden.

Fir Uberdachte Stellplatze, Garagen und Nebengebdude sind auch andere Dachformen zuldssig. Diese Festset-
zungen lehnen an die Satzung Uber &rtliche Bauvorschriften der Gemeinde Bidingen an. Es soll sichergestellt
werden, dass sich die Gebé&ude im gegensténdlichen Plangebiet harmonisch an die Gestaltung der Ortslage
einfigen. Wo der gegensténdliche Bebauungsplan keine eigenen Festsetzungen trifft, richtet sich Herstellung,
Bereithaltung und Gestaltung von Stellplétzen und Garagen nach der Garagen- und Stellplatzverordnung der
Gemeinde Bidingen. Von der Hinterkante Strafle missen Garagen einen Abstand von min. 5,00 m einhalten.
Dies gilt der Freihaltung der Verkehrsflache bei Einfahrt in die Garage. Bei Carports, die offen zufahrbare Gara-
gen sind, wurden 3,00 m als ausreichend erachtet.

5.5 Erléuterung zur Festsetzung der OK FFB EG

Bauplatz OKFFB EG OK Strafle + Héhe Achse Héhe Sohle Héhe Gelénde

Nr. max. [m NHN] 0,4 m (nachr, ca.)| (nachr., ca.) (nachr., ca.) (Bestand)
1 766,3 766,4 765,9 762,7 765,9
2 766,7 766,7 766,2 763,17 766,3
3 767,0 767,2 766,7 763,31 766,7
4 767,3 767,5 767 763,47 767
5 767,5 767,9 767,3 764,5 767,2
19 768,0 768,2 767,9 764,53 767,2
6 766 766,1 766 762,7 765,2
7 766,5 766,9 766,6 763,29 766
8 766,9 767 ,4 767 763,47 766,6
9 767,3 767,7 767,3 763,61 767,1
10 765,9 766,4 766 762,74 765,5
11 766,5 766,9 766,4 763,29 766,1
12 767,0 767,4 766,9 763,5 765,6
13 767,3 767,6 767,1 763,68 767
14 766,0 766,1 765,9 762,74 765,4
15 766,4 766,4 766,2 763,34 765,8
16 766,8 767 766,7 763,42 766,3
17 767,0 767,3 767 763,54 766,7
18 767,3 767 4 767,2 763,7 767

Anmerkung: Die Hdhenangaben zu Achse und Sohle sind noch unverbindliche Werte des Vorabzugs der Er-
schlieBungsplanung — diese Werte kénnen bis zur Realisierung noch abweichen und dienen nur zur Orientie-
rung!

Spalte 2 entspricht den Festsetzungen nach Anlage der Satzung

Der Wert ,OK Strafle + 0,4 m* ist ein nachrichtlicher Wert, der auf der vorliegenden Konzeptionierung der Er-
schlieBungsplanung (gerundet) im Bereich der vorgeschlagenen Parzellierungen basiert. Beispielhaft wurde die
Hinterkante Strafe vor dem Gebdude zzgl. 40 cm aufgezeigt. Angegeben sind die Héhen der Hinterkante Stra-
e am Ort des Gebdudevorschlags bzw. der Achse der davor liegenden Stichstraien. Dies erméglicht eine Ab-
schétzung der freiwillig von der Gemeinde gewdhrbaren Ausnahmen.

Héhe Gelénde (Bestand): ungeféhrer Hshenwert am Ort des Gebéudevorschlags.

Fur die problemlose Freispiegelentwdsserung sind zwischen der Sohle des Kanals am Ubergabeschacht bis zur
OK FFB EG nach Gberschlégigem Konzept mindestens ca. 3,5 m nétig, sofern die Ausleitung unter der Boden-
platte erfolgt. Es wird empfohlen, bereits in der frihen Gebdudekonzeption geeignete Ausfihrungen zu konzipie-
ren oder auch auf Keller zu verzichten.
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6. Grinordnung
6.1 Natirliche Grundlagen

Bei der Grinordnungsplanung sind folgende Ziele zu beachten:

¢ Einbindung des Baugebietes in das Orts- und Landschaftsbild

* Schaffung naturnaher Elemente und damit neuer Lebensréume fir Tiere und Pflanzen

* Verwendung standortgerechter, heimischer Gehélze

* Erhalt der Versickerungsfahigkeit des Bodens, d.h. méglichst geringe Fléchenversiegelung

Mit den nachfolgenden grinordnerischen Festsetzungen werden diese Ziele erreicht:

* Durch die grinordnerischen Festsetzungen und die Baume im Plangebiet werden die Auswirkungen auf das
Landschaftsbild reduziert und neue Lebensrdume fir Tiere und Pflanzen geschaffen.
* Die Versiegelung soll minimiert werden und mit wasserdurchlédssigen Materialien erfolgen.

Es handelt sich bei dem Bereich des Bebauungsplanes um bisher intensiv landwirtschaftlich genutztes Grinland.
Aufgrund dessen kann von einem vorbelasteten Standort gesprochen werden. Besondere schiitzenswerte Vor-
kommen konnten keine festgestellt werden.

6.2 Begriindung der griinordnerischen Festsetzungen

Auf den Grundstiicken sind versiegelte Flachen so gering wie méglich zu halten. Von landwirtschaftlichen Nutz-
flachen ist nach AGBGB ein Stammabstand von 4 m einzuhalten. Die Bepflanzung im Plangebiet erfolgt geméf3
Pflanzliste. Auf eine Ortsrandeingrinung nach Norden wird Wert gelegt, um die Einbindung in die Landschaft si-
cherzustellen. Auf den Grundstiicken sind versiegelte Fléchen so gering wie méglich zu halten.

Die Griinordnung soll die Eingriffswirkung und die Auswirkungen auf Natur und Landschaftsbild minimieren.
Dort werden zweireihig Strauchreihen vorgeschrieben, die im Abstand von 12 m mit B&umen zu Gberstellen sind.
Mit einer Breite von 8 m werden auf ca. 100 m Lédnge Gehdlze gepflanzt. Bei Bauplatz 19 wird auf eine Tiefe
von ca. 20 m und mit 5 m Breite auf einzeilige Strauch- und Baumpflanzungen zuriickgegangen. Mit mindestens
2 m Abstand zur landwirtschaftlichen Fléche werden kleine Strducher, mit mindestens 4 m dann gréfiere Stréu-
cher und Béume gepflanzt. Als Entwicklungsraum fir Strauchgruppen sind untereinander mindestens 1,25 m
empfohlen. Zwischen den B&umen sind so mindestens ein Strauch je m? zu setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass fléchige Steinlegungen als Nebenanlagen zu werten sind. Diese ,Steingéirten”
stellen regelmdBig keine gdrtnerische Gestaltung dar (Steinfléchen, die keine Wege sind, ab ca. 3-4 m2 zusam-
menhdngender Flache). Kontrastierend hierzu sind die mit Natursteinen und Magerstandorten versehenen Alpin-
gdrten positive Beispiele fir eine gelungene Gartengestaltung. Es wird auf die Beratungsmaglichkeiten beim
Landratsamt Ostallgéu (Gartenfachberatung) fir die eigene Freifléchenanlage hingewiesen.

6.3 Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Parallel zum Bebauungsplan wird das grinordnerische Konzept entwickelt und als Grinordnungsplan integriert.
Hierdurch wird eine angemessene Eingrinung des Gebietes entsprechend der Bewertung der Eingriffe in Natur
und Landschaft als Minimierungsmaf3nahmen ermittelt und festgesetzt.

Der Eingriff auf FI. Nr. 232 und 232/12 (TF) fihrt zu einem Kompensationsbedarf von 14.175,00 WP

Die Kompensation erfolgt im erforderlichen Umfang auf der FI. Nr. 2199/1 durch Aufwertung von G11 auf
W13 und K133 auf insgesamt 1.575 m? geméfl dem beigefigten Pflege- und Entwicklungsplan. Dort wird der
Waldrand und der Waldsaum auf feuchtem Standort erweitert.

Die Ausgleichsflachen liegen ca. 2,7 km sidlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes.
Im Detail wird auf den beiliegenden Umweltbericht verwiesen.

7. Immissionsschutz, Umweltgestaltung

7.1 Immissionsschutz

7.1.1 Immissionen — Landwirtschaft

Von den benachbarten Grinlandfléchen kénnen bei der Bewirtschaftung Emissionen ausgehen, wie sie von ei-
ner ordnungsgemdfen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zu erwarten sind. Diese sind unvermeidlich und
missen gemdf § 906 BGB hingenommen werden.

Ostlich des Plangebietes liegt ein landwirtschaftlicher Betrieb. Auf diesem werden (Stand Mérz 2022) von Mérz
bis Oktober ca. 30 Jungrinder und 4-6 Schweine als Pensionsvieh gehalten (ggf. zusétzlich 3 Ochsen).
Entsprechend der ermittelten Angaben (ca. 33 Jungrinder, vgl. obenstehende Angaben) und einem Emissions-
faktor von 0,6 GV/Tier ergeben sich etwa 20 Grofivieheinheiten (GV). Fir die 20 GV berechnen sich, nach den
Abstandsregelungen fir Rinderhaltungen des bayerischen Arbeitskreises ,Immissionsschutz in der Landwirt-
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schaft”, folgende Absténde zu Wohngebéuden in einem allgemeinen Wohngebiet (Abstand Auflenwand Stallge-
bdude und AuBBenwand Wohngebédude):

Wohngebiet (WA) Bewertung
unkritischer Abstand > 45m keine schadlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten
Ubergangsbereich 23 bis 45 m Einzelfallprifung
kritischer Abstand <23m schadliche Umwelteinwirkungen sind zu vermuten

In der Bauleitplanung fir ein allgemeines Wohngebiet (WA) wird der planerische Mindestabstand von 45 Metern
eingehalten.

7.2 Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallentsorgung

Die hygienisch einwandfreie Abfallbeseitigung ist durch einen Anschluss an die éffentliche Millabfuhr des Land-
kreises sichergestellt. Die Wendehédmmer am Ende der ca. 90 m langen Straenstiche erhalten einen Netto-Min-
destdurchmesser von 6 m. Wendeméglichkeit fir Millfahrzeuge besteht dort oder am Abzweig vor Bauplatz 5.
Gegebenenfalls missen Abfallbehdélter an den Abholtagen direkt am Trindlweg abgestellt werden.

7.3 Wasserwirtschaft — Oberfléchen-, Stau- und Hochwasser

Es finden sich keine Gewdsser im unmittelbaren Umfeld der Planung. Weit &stlich des Plangebietes liegt das
Wasserwirtschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. H 37 zur Sicherung des Hochwasserabflusses, Jengen bis Bidingen.
Dieses hat aber einigen Abstand zum Plangebiet, eine Geféhrdung durch Hochwasser ist fir das Plangebiet
nicht zu erwarten.

Am Nordost-Eck des Plangebiets ist ein Aufstaubereich verzeichnet, der nach der Karte fir Starkregenabflisse
des Landesamts fir Umwelt durch den hangseitigen Runoff — also die Fléchen des Bebauungsplanes und weite-
re, aufwdrts liegende Bereiche — zustande kommt. Da im Zuge der ErschlieBung die Verkehrsfléchen mit der Be-
waltigung der auch bei Starkregen anfallenden Oberflaéchenwasser unter Einbezug der Effordernisse der neu an-
geschlossenen Baugrundstiicke mit einem Regenwasserkanal versehen werden, féllt dieses Einzugsgebiet weg
und damit auch der Grund fur die Staufléche.

Folgende Empfehlungen ergehen an die Bauherren:

e Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Réume sind geeignete Schutzvorkeh-
rungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rickschlagklappen.

+  Das Erdgeschoss der Gebaude sowie Lichtschéchte, Offnungen und Treppenabgénge soll zur Sicherheit vor Was-
sergefahren daher deutlich Gber dem vorhandenem Gelénde bzw. Gber dem jeweiligen StraBenniveau liegen und
alles unter dieser Ebene wasserdicht sein. Im Einzelfall ist auch die Geléndeneigung und Gebéudeanordnung bei
der Risikoanalyse zu beachten.

e Unabhéngig von der Gewdssernihe oder den bisher bekannten Grundwasserstédnden, sollten Keller wasserdicht
und auftriebssicher ausgefihrt werden. Das bedeutet auch, dass z.B. alle Leitungs- und Rohrdurchfihrungen dicht
sein missen. Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf die geeignete Planung und Ausfihrung von Kellerabgén-
gen, Kellerfenstern und Lichtschéchten, sowie Haus- und Terrasseneingéngen zu legen. Tiefgaragenabfahrten sind
so auszubilden, dass die Tiefgarage und der Keller nicht durch Starkregen oder hohe Grundwassersténde geflutet
werden.

*  Die geltenden Regeln und Normen zum Umgang mit Oberfléchen- und Niederschlagswasser sind zu beachten.

7.4 Regenerative Energie

Die Gemeinde wird Formen der regenerativen Energie befirworten und unterstitzen. Dies gilt fir eine Solaran-
lage auf dem Dach oder auch in der Fassade, fir Blockheizkraftwerke und fir Geothermie. Fir die entsprechen-
den Nutzformen wurde ausreichend Gestaltungsraum innerhalb der Festlegungen der Satzung gewdhrt.

8. Ver- und Entsorgung

8.1 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung einschliellich der Léschwasserbereitstellung Uber Hydrant erfolgt durch eine Trinkwasser-
versorgungsanlage am Ort. Die Versorgung mit Trinkwasser, das der Trinkwasserverordnung entspricht, ist sicher-
gestellt.

8.2 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung ist durch die bestehende Infrastruktur mit Ableitung zur Kléranlage sichergestellt. Zur
ordnungsgemdfBen Abwasserbewdltigung wurden keine Bedenken vorgebracht.

8.3 Stromversorgung / Telekommunikation
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Im Plangebiet selbst liegen nach derzeitigem Stand keine Bestandsleitungen vor. Lediglich das landwirtschaftliche
Gebdude im Sidwesten enthdlt Stromleitungen der LEW Elekirizitétswerke:

,Bestehende 1-kV-Kabelleitungen
Vorsorglich weisen wir auf die verlaufenden 1-kV-Kabelleitungen im Geltungsbereich hin. Hierbei handelt es sich um Ein-
speiserkabel, die schematisch dargestell sind. Der Schutzbereich simtlicher Kabelleitungen betrégt 1,00 m beiderseits
der Trassen und ist von einer Bebauung sowie tietwurzelnden Bepflanzungen freizuhalten. [...]
Allgemeiner Hinweis
Bei jeder Annéherung an Versorgungseinrichtungen sind wegen der damit verbundenen Lebensgefahr die Unfallverhd-
tungsvorschrifen fir elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV (BGV A3) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Flek-
tro einzuhalten.
Vor Beginn der Grabarbeiten muss durch die Baufirma eine entsprechende Kabelauskunft eingeholt werden.
Wir bitten zu gegebener Zeit mit unserer Betriebsstelle Schongau Kontakt aufzunehmen.
Betriebsstelle Schongau: Burggener Strafle 15, 86956 Schongau, Ansprechpariner: Betriebsstellenleiter Herr André
Schumacher, Tel. 08341/9527 — 55, E-Mail: Schongau@lew-verteilnetz.de
Eine detaillierfe Kabelauskunft kann auch online unter htips.//geoportal.lvn.de/apak/ abgerufen werden. ”

Deutsche Telekom, Kempten:

Kontakte

Lagepldne: E-Mail: Planauskuntt. Sued@telekom.de, Fax: +49 391 580213737, Telefon: +49 251 7887777071
ErschlieBung, Sparten und Leitungsverlegung (so frih wie méglich, jedoch mindestens 4 Monate vor Baubeginn):

Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Sid, PTI 23 (Gablinger Strale 2, D-86368 Gersthofen)

Die Vodafone KabelDeutschland GmbH hat keine Leitungen oder Ausbauvorhaben fir Leitungen im Plangebiet
angegeben.

9. Kartengrundlage

Fir das Plangebiet liegt eine Kartengrundlage des Amtes fir Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Markto-
berdor, zur Verfigung gestellt durch die VG Biessenhofen (Stand: Juni “24) vor.

Kaufbeuren Gemeinde Bidingen,

Thomas Haag, Stadtplaner Franz Martin, Erster Birgermeister
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	9.4 Als örtliche Bauvorschrift nach Art. 81 BayBO gilt: Die maximale Giebelbreite beträgt maximal 13 m. Die Traufseite muss bei Gebäuden in offener Bauweise mindestens 15% länger sein als die Giebelseite.
	9.5 Für die Dachaufbauten gilt: Dachaufbauten sind bei über 28° Dachneigung zulässig und sofern das oberste Geschoss als Dachgeschoss ausgebildet ist. Zulässig ist maximal ein Quergiebel pro Dachseite, alternativ max. zwei typgleiche Dachgauben pro Dachseite; der Abstand der Dachaufbauten von der Giebelwand beträgt mindestens 2,00 m. Der First des Dachaufbaus muss mindestens 0,50 m unter dem First des Hauptdaches liegen.
	9.6 Hauptgebäude müssen eine Wandhöhe von mindestens 4,75 m aufweisen.
	9.7 Der Dachüberstand für Hauptgebäude beträgt mindestens 0,60 m; Abschleppungen über Freisitz, Hauseingang und Balkonen, auch als angesetzte Pultdächer, sind erlaubt.
	9.8 Bei der Außengestaltung sind nur verputzte Fassaden mit hellem Anstrich zugelassen; desgleichen Bauteile aus Holz. Grelle oder Leuchtfarben dürfen nicht verwendet werden. Zulässig sind außerdem Gebäude in Holzbauweise und mit Holzverschalung verkleidete Massivbauten. Soweit Solarenergieanlagen auf der Dachfläche montiert werden, sind sie harmonisch auf die Dachfläche zu integrieren; Konstruktionen sind nur dachparallel und diese bis max. 0,15 m über der Dachfläche zulässig und müssen niedriger als der Dachfirst sein.
	9.9 Unterirdische Gebäudeteile sind wasserdicht und auftriebssicher auszuführen.

	§ 10 Einfriedungen / Freiflächengestaltung / Oberflächenwasser
	10.1 Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1 m zur Straße zugewandten Seite nicht überschreiten.
	10.2 Garageneinfahrten dürfen pro Grundstück höchstens 6,00 m breit (Hinterkante Straße) sein. Das anfallende Oberflächenwasser darf nicht auf öffentliche Verkehrsflächen abgeleitet und muss auf dem eigenen Grundstück bewältigt werden.
	10.3 Kfz-Stellplätze sind wassergebunden oder mit Pflaster herzustellen. Auf die Befestigung von Hof- und Parkflächen, z.B. mittels durchgehenden Asphaltbelags, ist zu verzichten. Für diese Flächen ist eine Befestigung bzw. Gestaltung mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit (z.B. humus- oder rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, ggf. auch sandgeschlämmte Kies- oder Schotterdecke oder eine Kombination verschiedener Befestigungsarten) zu wählen. Hinweis: Bauherren wird empfohlen, auf die Informationsangebote der Ministerien, wie z.B. die „Hochwasserschutzfibel - Objektschutz und bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, zur Hochbauplanung zurückzugreifen.
	10.4 Veränderungen der Geländeoberfläche dürfen nur in dem zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Ausmaß ausgeführt werden. Die natürliche Geländeoberfläche ist weit möglichst zu erhalten, dies gilt insbesondere für den Bereich zum Nachbargrundstück. Geländeveränderungen sind zum Nachbargrundstück auf das natürliche Gelände zurückzuführen. Geländeveränderungen sind nur zur Angleichung an die Höhe des Nachbargrundstücks an der Grundstücksgrenze bzw. die erschließende Straße zulässig.
	10.5 Der Anteil der versiegelten Flächen ist so gering wie möglich zu halten. Je Baugrundstück sind pro angefangene 100 m² Grundstücksfläche mindestens 0,4 m³ Auffangvolumen einzurichten. Auf Grund der schlechten Versickerungsfähigkeit des Untergrunds nicht versickerbares Oberflächenwasser kann darüber gedrosselt in den gemeindlichen Regenwasserkanal eingeleitet werden. Wild abfließendes Wasser darf nicht in benachteiligender Weise auf unterliegende Grundstücke gelangen (§ 37 WHG). Die Grundstückseigentümer haben dafür Sorge zu tragen.

	§ 11 Werbeanlagen
	11.1 Werbeanlagen dürfen durch Größe und Gestaltung nicht aufdringlich wirken und das Orts- und Landschaftsbild nicht wesentlich stören, auffallende Leuchtfarben dürfen nur untergeordnet Verwendung finden.
	11.2 Werbeanlagen auf dem Dach und solche, die ausschließlich auf die freie Landschaft hin ausgerichtet sind, sind unzulässig. Sonstige Werbeanlagen in Form von Firmennamen und –logos sind mit einer Höhe von 0,80 m zulässig. Ihre Höhenlage ist auf 3,00 m (Oberkante Werbeanlage über dem Gelände) zu beschränken.

	§ 12 Immissionsschutz
	12.1 Bei der Errichtung von Luftwärmepumpen sind die folgenden Mindestabstände zu dem nächsten Wohngebäude einhalten:
	12.2 Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wärmepumpe (Kompressor und Ventilator). Wärmepumpen mit höheren Schallleistungspegeln sind nicht zulässig. Die Einhaltung ist im Bauantrag nachzuweisen.

	§ 13 Hinweise und Empfehlungen
	13.1 Landwirtschaftliche Emissionen Der Besitzer und Bebauer des Grundstücks hat die landwirtschaftlichen Emissionen (Lärm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen) entschädigungslos hinzunehmen. Besonders weisen wir darauf hin, dass mit zeitweiser Lärmbelästigung – Verkehrslärm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch vor 6:00 Uhr morgens zu rechnen ist. Zudem sind sonstige Lärmbeeinträchtigungen jeglicher Art, z.B. während der Erntezeiten auch nach 22:00 Uhr abends zu dulden.
	13.2 Denkmalpflege
	13.3 Abfallentsorgung Soweit Grundstücke nicht unmittelbar an Straßen angrenzen, die von Müllfahrzeugen angefahren werden, sind die Mülltonnen aus diesen Grundstücken an die anfahrbare Straße zur Leerung aufzustellen.
	13.4 Altlasten und Bodenschutz
	13.5 Versorgungsleitungen Vor Beginn von Erschließungsmaßnahmen ist rechtzeitig mit den jeweiligen Maßnahmenträgern Verbindung aufzunehmen. Bei Pflanzmaßnahmen (Wurzelraum) sind die jeweiligen Vorschriften der Maßnahmenträger zu beachten.
	13.6 Barrierefreiheit: Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erschließungsplanung des Baugebietes Voraussetzungen zur Barrierefreiheit zu schaffen sind. Für jede gemäß Art. 48 BayBO erforderliche barrierefreie Wohnung ist je ein barrierefreier Stellplatz vorzusehen. Diese Stellplätze müssen von den baulichen Anlagen auf kürzestem Wege stufenlos erreichbar sein, mindestens eine Breite von 3,50 m sowie eine Länge von 7,50 m aufweisen sowie überdacht sein. Sie sind gemäß DIN 18040-2 anzulegen und besonders zu kennzeichnen. Abweichungen von dieser Satzung regeln sich nach Art. 63 BayBO.
	13.7 Niederschlagswasser Bei der Niederschlagswasserentsorgung ist das DWA-Merkblatt M 153 zu berücksichtigen. Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) mit den dazugehörigen technischen Regeln –TRENGW in Verbindung mit dem DWA Arbeitsblatt A 138-1 ist zu beachten.
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